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Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
z.Hd. Andreas Hartl 
Leiter des Referats KI1 
Strategie Künstliche Intelligenz, 
Datenökonomie, Blockchain 
 
Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heima Heimat 
z.Hd. Eileen Fuchs 
Leiterin des Referats DG I 1 
Grundsatz; Digitalpolitik; 
EU und Internationales 
 
 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des E-Government-Gesetzes und zur Einführung des 

Gesetzes für die Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors 

hier: Stellungnahme Land Berlin 

 

Sehr geehrte Frau Fuchs, sehr geehrter Herr Hartl, 

 

vielen Dank für die Übersendung des o.g. Gesetzentwurfes und die damit verbundene Möglichkeit 

einer frühzeitigen Kommentierung. Das Land Berlin begrüßt die Weiterentwicklung des Open Data 

Gesetzes des Bundes. Insbesondere die Einführung von Open Data Koordinatoren und die 

Verankerung des Grundsatzes „Open by default“ sind aus unserer Erfahrung bei der 

flächendeckenden Umsetzung von Open Data sehr erfolgsversprechende Faktoren.  

 

Um den Nutzen vor allem in der Anwendung der Daten weiter zu vergrößern, erscheint es sinnvoll, 

dass es mindestens eine (Metadaten)Plattform gibt, in der alle veröffentlichten Daten der 

Verwaltung zugänglich sind, um einen zuverlässigen und vollständigen Anlaufpunkt für alle 

veröffentlichten Verwaltungsdaten zu etablieren. Diese Rolle sollte aus meiner Sicht GovData 

übernehmen. Eine zusätzliche Veröffentlichung auf thematisch spezialisierten Plattformen kann 
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weiterhin sinnvoll sein, aber die Veröffentlichung der Metadaten auf GovData sollte daher zwingend 

durchzuführen sein.  

Insofern rege ich an, § 7 Absatz 4 des Gesetzes für die Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors 

(Datennutzungsgesetz – DNG) dahingehend umzuformulieren, dass die Veröffentlichung der 

(Meta)Daten auf GovData nicht optional oder wünschenswert ist, sondern verpflichtend.  

 

Ich wünsche Ihnen bei der Ressortabstimmung der Gesetzesentwürfe weiterhin viel Erfolg. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sebastian Askar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


